
Der Kreistag Bautzen hat in seiner konstituierenden Sitzung am 25. August 2008 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss 1/001/08 
Der Kreistag stellt fest, dass für Frau Kerstin Otto – CDU – ein Hinderungsgrund nach 
§ 28 Abs. 1 Nr. 1 SächsLKrO vorliegt. 
Gemäß § 30 Abs. 1 SächsLKrO in Verbindung mit § 22 Abs. 4 SächsKomWG rückt als 
festgestellte Ersatzperson Herr Fabian Löpelt – CDU – nach. 
 
Beschluss 1/002/08 
Der Kreistag erkennt den von Herrn Frank Ertel – NPD – vorgebrachten Grund als 
wichtigen Grund für die Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit gemäß § 16 SächsLKrO 
an. 
Gemäß § 30 Abs. 1 SächsLKrO in Verbindung mit § 22 Abs. 4 SächsKomWG rückt als 
festgestellte Ersatzperson Herr Frank Lüdke – NPD – nach. 
 
Beschluss 1/003/08 
Der Kreistag beschließt die Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
(Bekanntmachungssatzung). 
 
Beschluss 1/004/08 
Der Kreistag beschließt die Hauptsatzung des Landkreises Bautzen. 
 
Beschluss 1/005/08 
Der Kreistag Bautzen beschließt die Geschäftsordnung für den Kreistag Bautzen und die 
Ausschüsse. 
 
Beschluss 1/006/08 
Der Kreistag beschließt die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
(Entschädigungssatzung). 
 
Beschluss 1/007/08 
Der Kreistag beschließt die Satzung des Kreisjugendamtes Bautzen. 
 
Beschluss 1/008/08 
Gemäß § 32 Abs. 2 SächsLKrO beschließt der Kreistag den Terminplan für die Sitzungen 
des Kreistages und der Ausschüsse für das Sitzungsjahr 2008, 2. Halbjahr. 
Sitzungsort ist Bautzen. Sitzungsbeginn ist jeweils 17.00 Uhr. 
 
Beschluss 1/009/08 
Der Kreistag beschließt 
1. die Überprüfung der Kreisräte des Kreistages Bautzen und der Mitarbeiter der Kreis- 

verwaltung hinsichtlich offizieller bzw. inoffizieller Mitarbeit für das MfS/AfNS der 
ehemaligen DDR auf Grundlage des Stasi-Unterlagengesetzes. 

2. die Bildung einer Bewertungskommission. Der Landrat ist Vorsitzender. Der Kreistag 
wählt aus jeder Fraktion einen Vertreter in die Bewertungskommission. 

3. die Verfahrensweise zu den Ergebnissen der Überprüfung. 
Im Falle einer Belastung wird der oder dem Belasteten durch die Kommission das Recht 
der Anhörung gewährt. Der Kreistag entscheidet nach dem Vortrag des Landrates oder 
eines Mitglieds der Bewertungskommission in nichtöffentlicher Sitzung, ob der oder dem 
Belasteten die Niederlegung des Mandats empfohlen wird. 
Der Landrat berichtet in öffentlicher Sitzung über Mandatsveränderungen. 

 
Beschluss 1/010/08 
Der Kreistag beschließt die Versetzung von Frau Petra Kockert in den einstweiligen 
Ruhestand. 



 
Beschluss 1/011/08 
Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung des Sächsischen Landkreistages wählt der Kreistag in 
geheimer Wahl Herrn Kreisrat Christian Mögel als Mitglied für die Landkreisversammlung 
des Sächsischen Landkreistages. 
 
Beschluss 1/012/08 
Der Kreistag beschließt die Satzung des Landkreises Bautzen über die Bestellung und die 
Aufwandsentschädigung des Kreisbrandmeisters und dessen Stellvertreter sowie der 
Ausbilder und deren Helfer. 
 
Beschluss 1/014/08 
Der Kreistag entlastet den Verwaltungsrat der Kreissparkasse Bautzen für den 
Jahresabschluss 2007. 
 
Beschluss 1/015/08 
Der Kreistag beschließt eine Gewinnausschüttung des Jahres 2007 der Kreissparkasse 
Bautzen an den Landkreis Bautzen in Höhe von 894.354,39 EUR (brutto) und deren 
Verwendung zur Ausgabenfinanzierung des Kreishaushaltes. 
Der ausgeschüttete Betrag soll zu investiven Zwecken eingesetzt werden. 
 
Beschluss 1/017/08 
Der Kreistag wählt jeweils 7 Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss der 
Amtsgerichte Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda: 
 
Beschluss 1/018/08 
Der Kreistag wählt 103 Bewerberinnen und Bewerber auf die Vorschlagsliste für die 
ehrenamtlichen Verwaltungsrichter beim Verwaltungsgericht Dresden für die Geschäftsjahre 
2009 bis 2013. 
 
Beschluss 1/019/08 
Gemäß § 47 Abs. 5 SächsLKrO wählt der Kreistag das Mitglied des Kreistages  
Herrn Jurij Groß für die Vereidigung und Verpflichtung des Landrats. 
 
 


